
Stadtverwaltung        
Kurort Oberwiesenthal 

 
Tagesordnungspunkt                                                                                                           
Öffentlich                          

                                                                                                          Nicht öffentlich                
 
Sitzungsvorlage Nr............. 
 

 
Beratung und Beschlussfassung im 
 
           Hauptausschuss 
           Tourismus- und Sportausschuss 
           Stadtrat 
 

 

 
Betreff:      Bestätigung des Beschlusses zum Beitritt der Stadt Kurort Oberwiesenthal zum  
                 Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) 
 

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 

Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal bestätigt nochmals, auch in Kenntnis der am 25. 
September 2024 beschlossenen 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) den mit Beschluss 
Nr. 161 / 37 STR ö./ 2023 am  7. März 2023 beschlossenen Beitritt der Stadt Kurort 
Oberwiesenthal zum Zweckverband KISA. 
 
 

 
Kurort Oberwiesenthal, den 05.12.2024 
 
 
gez. Benedict 
Bürgermeister 
 
 
 
 

 
Beschlossen am .........................im                                       Abstimmungsergebnis: 
 
   Hauptausschuss                                                              Ja-Stimmen                    ......... 
   Tourismus- und Sportausschuss                                     Nein-Stimmen               ......... 
   Stadtrat                                                                           Stimmenthaltungen       ......... 
  
 



Sachverhalt: 
 

Im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Prüfung der 5. Satzungsänderung des Zweckverbandes 
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen wurde die KISA darauf hingewiesen, dass die 
5. Änderungssatzung nicht nur den Beitritt von neuen Verbandsmitgliedern zum Inhalt hat, 
sondern auch weitere inhaltliche Änderungen der Verbandssatzung (z.B. Anpassung von 
Wertgrenzen und Zuständigkeiten). 
 
Diese Änderungen waren dem Stadtrat bei seiner damaligen Entscheidung zum Beitritt zur 
KISA nicht bekannt, so dass die Rechtsaufsichtsbehörde davon ausgeht, dass seine 
Entscheidung über den Beitritt somit auf der Grundlage einer Verbandssatzung getroffen 
wurde, die mit Wirksamkeit des Beitritts so nicht mehr bestehen wird. Da der Beitritt noch nicht 
wirksam ist, konnte in der Verbandsversammlung am 25. September 2024 beim Beschluss über 
die 5. Änderungssatzung auch noch nicht der Bürgermeister kraft Amtes des neu aufge-
nommenen Verbandsmitglieds mitwirken.  
Somit muss sich der Stadtrat erneut mit der Angelegenheit befassen und eine Entscheidung 
(durch Beschluss) dahingehend treffen, ob die Stadt auch in Kenntnis der 5. Änderungssatzung 
weiterhin dem ZV KISA beitreten will oder nicht. Im Rahmen der Beschlussvorlage wird die 
5. Änderungssatzung sowie eine Lesefassung der Verbandssatzung - mit den Änderungen - zur 
Kenntnis gegeben. 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

     Einnahmen:     

 

     Gesamtkosten:    

  
     Keine haushaltmäßige Berührung 
 
                                                                                    Mittel stehen zur Verfügung 
 
 
                                                                                    Mittel stehen nicht zur Verfügung 
 
Bemerkungen:     
                            
                                                                                                       gez. Görlach 
                                                                                                       Kämmerin 
 
 

 


